Stiftungen – Ein ideales Instrument, um
· Zeichen zu setzen,
· den Nachlass zu regeln,
· steuerliche Vorteile zu realisieren,

· nicht nur den Erben etwas zu hinterlassen,
· dauerhaft Gutes zu tun,
· ein Vermögen zu erhalten,
· die Nachfolge im Unternehmen zu sichern,

· als Unternehmen zum Jubiläum etwas Herausragendes auf den Weg zu bringen.

Seit der Verbesserung der Steuervorteile für Privatpersonen, die eine Stiftung errichten, kommt es zu erheblich mehr Stiftungserrichtungen in Deutschland, als jemals zuvor.
In der Bundesrepublik Deutschland wirken tatsächlich mittlerweile an die 13.000 gemeinnützige, rechtsfähige Stiftungen in den unterschiedlichsten  Bereichen zum Wohle der Allgemeinheit, im Jahr kommt es derzeit zu ca. 800 Neuerrichtungen.
Der Staat ist immer weniger in der Lage, seinen Verpflichtungen aus eigentlich öffentlichen Aufgaben wie Karitative Zwecke, Kunst und Kultur, Soziales, Bildung und Erziehung, Jugendschutz, Kinderhilfe, Religion, Gesundheit, Tier- und Denkmalschutz, Naturschutz, Völkerverständigung sowie Wissenschaft und Forschung nachzukommen.

Genau dies sind die klassischen Themenfelder privater Stiftungen, gemeinnütziger GmbHs und Unternehmensstiftungen, die quasi als Anerkennung der Übernahme öffentlich – rechtlicher Pflichten in den Genuss von Steuervorteilen kommen.

Je nach persönlichem Steuersatz des Stifters beteiligt sich der Fiskus an einer Stiftungserrichtung, so ist bei steueroptimaler Konzeption der Stiftungserrichtung ein Rückfluss des Eingebrachten von mehr als 50 % durch Steuervorteile möglich, eingebrachte Sachwerte werden hierbei ebenfalls berücksichtigt.
Errichtet ein Unternehmen eine Stiftung, beispielsweise anlässlich eines  Firmenjubiläums, ist es möglich, 0,2 % der Umsätze einschließlich aller Löhne und Gehälter steuerlich geltend zu machen.

Die Motivationen der Stifter sind so vielgestaltig, wie das Wirken der Stiftungen:
· Ein erwirtschaftetes Vermögen soll dauerhaft erhalten bleiben und mit dem Namen der Stifter verbunden zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses wirken.
· Ein Unternehmer hat keinen geeigneten Nachfolger und erkennt in der Errichtung einer Stiftung eine probate Nachfolgelösung, um das Unternehmen auch nach seinem Ableben fortzuführen.

· Ein Stifter beabsichtigt das ererbte Vermögen seines Vaters in eine Stiftung, die den Namen des Vaters tragen soll, einzubringen. Die Stiftung wird dauerhaft die Dorfkirche in der Heimatstadt der Familie unterstützen.
· Ein Unternehmen der Computerbranche möchte anlässlich des 125 jährigen Firmenjubiläums Zeichen setzen. Das Unternehmen errichtet eine Stiftung, die den Umgang junger Menschen mit der Computer Technologie fördert.
· Ein Stifter will aus persönlicher Betroffenheit, die Forschung im Bereich der Krebserkrankung von Kindern befördern.

Dies sind nur fünf Beispiele der unglaublich vielgestaltigen „Stiftungslandschaft“. 
Immer mehr Unternehmer und Unternehmen erkennen die Chance, ihr Unternehmen mit einer Stiftung zu „schmücken“ und so ihrer gesellschaftlichen Verantwortung und ihrem gemeinwohlorientierten Engagement Ausdruck zu verleihen.
Beispiele für derartige Unternehmensstiftungen ist die Bertelsmann Stiftung, die ausschließlich gemeinnützig u.a. im Bildungsbereich fördert, oder auch die Krupp Stiftung in Essen, die Unternehmensleitungsaufgaben neben ihrer gemeinnützigen Förderung administriert.

Oftmals kann das Wirken der Stiftung in die Marketing Konzeption eines Unternehmens integriert werden und so einen zusätzliche Synergien hervorbringen.

Hierbei ist es ein Irrglaube zu meinen, dass lediglich Millionenvermögen Grundlage von Stiftungserrichtungen sein können, bereits mit Beträgen ab 50.000 EURO kann die Errichtung einer Stiftung begonnen werden, bei kleineren Stiftungen sollte natürlich der Zweck der Förderung der Finanziellen Leistungsfähigkeit der Stiftung angepasst werden.
Der private Stifter kann entscheiden, ob er seine Stiftung zu Lebzeiten oder von Todes wegen (durch Testament) errichten will oder ob er die Stiftung mit einem geringeren Betrag zu Lebzeiten beginnt, um diese nach dem Tod des Längstlebenden (bei Ehepaaren) letztwillig aufzustocken.
Beratung in diesen Themenfeldern sollte unbedingt in Anspruch genommen werden, über das Wissen in den rechtlich relevanten Bereichen (Erb-, Gemeinnützigkeits-, Stiftungs-, Steuerrecht) hinaus gilt es den individuellen Wünschen der Stifter durch eine „maßgeschneiderte“  Stiftungskonzeption hinsichtlich
· Zeitpunkt der Errichtung

· Rechtsform der Stiftung (treuhänderisch, rechtsfähig oder alternativ gemeinnützige GmbH
· Satzungskonzeption

· Abstimmung mit Finanzbehörden und Stiftungsaufsicht

· Kontrolle der Stiftung
· Substanzerhaltender Geldanlage

· Steuerlich optimierte Einbringung von Stiftungsvermögen
· Auswahl des geeigneten Treuhänders (lediglich bei der Treuhandstiftung)
· Erbrechtlicher Vorgaben (Pflichtteil, Ansprüche Ehegatten)
· Steuerlicher Vorteile und deren optimierter Ausschöpfung

gerecht zu werden.
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